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Anlage 2 
 

Datensätze,  Datenbausteine und Fehlerkatalog zur Vergabe der 
Krankenversichertennummer als Pseudonym der 
Rentenversicherungsnummer sowie Meldungen im Austausch mit dem 
Gesamtsystem Krankenversichertennummer 
 

 
Prüfungen des Vorlaufsatzes, des Datensatzes DSKN und des Nachlaufsatzes (bei den 
Krankenkassen / weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V und dem Gesamtsystem KVNR) 

 
1  VOSZ - Vorlaufsatz 

 
Zeichendarstellung: 
an =   alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;  

    Grundstellung = Leerzeichen 
n   =   numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K  =   Pflichtangabe, soweit bekannt  k   = Kannangabe 
M  =   Mussangabe  m  = Mussangabe unter Bedingungen 

 

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des 
Abschnittes 4 verwiesen. 

 

Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
Kennung des Vorlauf- 
satzes 
VOSZ 

Zulässig ist nur „VOSZ“. 
Fehlernummer: VOSZv01 

 

Zulässig ist nur die Datenlänge 105. 
Fehlernummer: VOSZv99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005-009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERFAHRENS- 
MERKMAL 
VFMM 

Merkmal, um welche 
Art von Datenaus- 
tausch es sich handelt: 
KNTVS = Meldungen 
der Krankenkassen/ der 
weiteren Kostenträger 
nach § 362 SGB V an 
das Gesamtsystem 
KVNR (über 
Weiterleitungsstellen) 
KNTKV = Meldungen 
des Gesamtsystems 
KVNR an die 
Krankenkassen  bzw. 
die weiteren 
Kostenträger nach § 
362 SGB V(über 
Weiterleitungsstellen) 

Zulässig sind nur die in der Spalte „In- 
halt/Erläuterung“ angegebenen Werte. 
Fehlernummer: VOSZv10 
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010-024 015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an M ABSENDER- 
NUMMER ABSN 

Es ist die 
Absendernummer 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Erstellers der Datei 
(vormals BBNR-
ABSENDER). 
 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

Prüfung, ob es sich um eine zugelas- 

sene Absendernummer bei Dateien 

- der Krankenkassen (VFMM = 
„KNTVS“) um eine zugelassene 
Krankenkassen-Betriebsnummer 
oder Weiterleitungsstelle und 

- des Gesamtsystems KVNR (VFMM 
=„KNTKV“) um „48120751“ oder einer 

Weiterleitungstelle 
 
asdasd 
- 
 

- der weiteren Kostenträger nach § 
362 SGB V um eine zugelassene 
Betriebsnummer  

handelt. 
Fehlernummer: VOSZv20 
 

025-039 015 an M EMPFAENGER
NUMMER 
EPNR 

Es ist die 
Absendernummer des 
Empfängers der Datei 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Empfängers der Datei 
- vormals BBNR-
EMPFAENGER). 
 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

Zulässig ist die Absendernummer des 
Empfängers der Datei. 
Fehlernummer: VOSZv30 
 
Prüfung, ob es sich um eine zugelas- 
sene Empfängernummer  
bei Dateien 
- der Krankenkassen/ weiteren 
Kostenträger nach § 362 SGB V 
 (VFMM =„KNTVS“) um „48120751“ und 
- des Gesamtsystems KVNR (VFMM = 
„KNTKV“) um eine zugelassene 
Betriebsnummer der Krankenkassen/ 
weiteren Kostenträger nach § 362 SGB 
V -oder Weiterleitungsstelle 
handelt. 
Fehlernummer: VOSZv32 

040-047 008 n M DATUM- 
ERSTELLUNG 
ED 

Datum der Erstellung 
der Datei in der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv40 

 

Das Erstellungsdatum muss logisch 
richtig und darf nicht größer als das 
Verarbeitungsdatum und nicht kleiner 
als das Verarbeitungsdatum minus 6 
Monate sein. 
Fehlernummer: VOSZv44 

048-053 006 n M LFD-DATEI-NR 
DTNR 

Dateifolgenummer 
000001 - 999999 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv50 

 

Prüfung, ob es sich um die zulässige 
Dateifolgenummer handelt (lückenlos 
aufsteigend je Annahmestelle). 
Fehlernummer: VOSZv52 

054-103 050 an K NAME- 
ABSENDER 
NAAB 

Kurzbezeichnung des 
Absenders 

Keine Prüfung 
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104-105 002 n M VERSIONS-NR 
VERNR 

Versionsnummer des 
Vorlaufsatzes 
01 – 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: VOSZv70 

 

Zulässig ist nur der W ert „01“ bis zur 
Bekanntgabe einer neuen Versions- 
nummer. 
Fehlernummer: VOSZv72 
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2  Datensatz: DSKN - Meldungen im Austausch mit dem Gesamtsystem Krankenversichertennummer 
 

Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = 
Leerzeichen n   = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K   = Pflichtangabe, soweit bekannt  k   = Kannangabe 
M  = Mussangabe  m  = Mussangabe unter Bedingungen 

 

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des 
Abschnittes 4 verwiesen. 

 

Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
Daten zur Steuerung 

001-004 004 an M KENNUNG 
KE 

Kennung, um welchen 
Datensatz es sich han- 
delt 
DSKN 

Zulässig ist „DSKN“. 
Fehlernummer: DSKNv01 

005-009 005 an M VERFAHREN 
VF 

Verfahren, für das der 
Datensatz bestimmt 
ist KNVER = 
Meldungen zur 
Krankenversicherten- 
nummer 

Zulässig ist „KNVER“. 
Fehlernummer: DSKNv05 

010-024 015 an M ABSENDERN
UMMER 
ABSN 

Es ist die 
Absendernummer 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Erstellers des 
Datensatzes - vormals 
BBNR-ABSENDER). 
 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 
1.3.2.2 des Gemeinsamen Rund-schreibens 
“Gemeinsames Meldeverfahren der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung” in der gültigen 
Fassung zu prüfen. 
Fehlernummer: DSKN020 

 

Prüfung, ob es sich um eine zulässige 
Absendernummer handelt. 

Bei Meldungen 
-der Krankenkassen (VFMM = 
„KNTVS“) muss es sich um die zugelassene Haupt-
Betriebsnummer der Krankenkassen gemäß 
Beitragssatzdatei der ITSG - und 
-des Gesamtsystems KVNR (VFMM „KNTKV“) um 
„48120751“ 
-der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V muss 
es sich um die Betriebsnummer des Kostenträgers 

handeln. 
Fehlernummer: DSKNv10 
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025-039 015 an M EMPFAENGERN
UMMER EPNR 

 

Es ist die 
Absendernummer des 
Empfängers des 
Datensatzes 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Empfängers des 
Datensatzes - vormals 
BBNR-
EMPFAENGER). 
 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

Die Absendernummer ist gemäß Ziffer 
1.3.2.2 des Gemeinsamen Rundschreibens 
“Gemeinsames Meldeverfahren der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung” in der gültigen 
Fassung zu prüfen. 
Fehlernummer: DSKN030 

 

Bei Meldungen 
       der Krankenkassen (VFMM = 

„KNTVS“) muss die Betriebsnummer „48120751“ 
und 
des Gesamtsystems KVNR (VFMM = „KNTKV“) “ 
muss eine zugelassene Krankenkassen-
Betriebsnummer angegeben sein 
der weiteren Kostenträger nach § 362 SGB V muss es 
die Betriebsnummer des Kostenträgers sein  
 

Bei Abgabegrund 96, 97 und 98 ist auch die 
Betriebsnummer einer Datenannahmestelle zulässig. 
Fehlernummer: DSKN032 
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Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
040-041 002 n M VERSIONS-NR 

VERNR 
Versionsnummer des 
übermittelten Datensatzes 
01 - 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN040 

 

Zulässig ist nur der Wert „03“ bis zur 
Bekanntgabe einer neuen 
Versionsnummer. 
Fehlernummer: DSKN042 

042-061 020 n M DATUM- 
ERSTELLUN
G ED 

Zeitpunkt der Erstellung des 
Datensatzes in der Form: 
jhjjmmtt (Datum) 
hhmmss (Uhrzeit) 
msmsms (Mikro- 

sekunde)  
 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN050 

 

Das Erstellungsdatum muss logisch 
richtig sein. 
Fehlernummer: DSKN052 

 

Das Erstellungsdatum darf nicht größer 
als das Verarbeitungsdatum sein. 
Fehlernummer: DSKN054 

 

Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. 
Fehlernummer: DSKN056 

062-062 001 n M FEHLER-KENNZ 
FEKZ 

Kennzeichnung für 
fehlerhafte Datensätze 
0 = Datensatz fehlerfrei 
1 = Datensatz fehlerhaft 
 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN060 

 

Zulässig ist „0“, „1“ 
Fehlernummer: DSKN062 

  063-063 001 n M FEHLER- 
ANZAHL 
FEAN 

Anzahl der Fehler des 
Datensatzes 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN070 

 

Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ 
angegeben, ist hier nur der Wert „0“ 
zulässig. 
Fehlernummer: DSKN072 

 

Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ 
angegeben, ist hier nur ein W ert von „1“ 
bis „9“ zulässig. 
Fehlernummer: DSKNv50 

 

Zulässig ist nur die Zahl, die mit der 
Anzahl der gezählten Fehler im 
Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). 
Fehlernummer: DSKNv52 



Stand: 17.11.2025 Version 3.0.0 Anlage 2   Seite 7 von 24 

        Gültig ab: 01.04.2026 

 

 

064-065 002 n M Abgabegrund 
GD 

Abgabegründe Kassen: 
00-Auskunftsabfrage 
01-Vergabeantrag 
 
Nutzungsendemeldungen 
02-Ende KK-Nutzung 
03-Tod des Versicherten 
04-Tod/Stilllegung ohne 
Verweis 
05-Verlust KV-Bezug 
 
Abgabegründe 
Gesamtsystem: 
12-KVNR zur VSNR 
14-KVNR zur VSNR mit 
Stilllegung mit Verweis  
15-VSNR mit Tot/Stilllegung 
ohne Verweis (ohne 
Rückmeldung KVNR) 
 
21-OK.Neuvergabe 
22-OK.Vergabe vorhandener 
KVNR. Kein Konflikt. 
23-WARN.KVNR vorhanden. 
Lückenhafte Benutzung 
24-NOK-KVNR vorhanden 
Stilllegung VSNR mit 
Verweis 
 
25-NOK.Tot-/Stilllegung 
VSNR ohne Verweis 
26-NOK.KVNR vorhanden. 
Nicht aktiv. Tod des 
Versicherten. 
27-NOK.KVNR vorhanden. 
Bei KK in Benutzung 
28-NOK.KVNR vorhanden 
Tot/Stilllegung VSNR ohne 
Verweis (aufgrund Meldung 
04) 
 
31-OK.Meldung verarbeitet. 
32-NOK.Keine Berechtigung 
zur Abmeldung (IK-Prüfung) 
33-NOK.KVNR nicht 
vorhanden. 
34-NOK.Nutzungsende 
bereits gemeldet 
35-NOK.Nutzungsende liegt 
vor Nutzungsbeginn 
 

40-OK.Stornierung 
durchgeführt 
41-Stornierung nicht möglich 

96-Stilllegung mit Verweis 
97-Tot/Stilllegung ohne 
Verweis 
98-VSNR-Aktivmeldung1 
 
 
 

1 gültig ab 01.03.2024 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN074 

 

 
Bei Meldungen 
-  der Krankenkasse 

(VFMM=“KNTVS“) sind nur die 
Abgabegründe 00, 01, 02, 03, 04 
und 05 

- des Gesamtsystems KVNR 
(VFMM=“KNTKV“) sind nur 12, 14, 
15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 
32, 33, 34, 35, 40, 41 und 96, 97, 98, 

zulässig 
Fehlernummer: DSKN076 

 
Abgabe GD=05 ist nur zulässig, wenn 
Storno-Kennzeichen (SKZ) = J im 
Datensatz enthalten. 
Fehlernummer: DSKN078 

 
Die Abgabegründe 51 und 52 werden 
ausschließlich intern durch das 
Gesamtsystem KVNR für die Abbildung 
und Nachvollziehbarkeit von 
Kassenfusionen genutzt. 
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Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
Daten zur Identifikation 

066-077 012 an m VSNR 
VSNR 

Versicherungsnummer 
in der Form: 
bbttmmjjassp 

Prüfung auf Vollständigkeit und zuläs- 
sige Zeichen. Im numerischen Teil 
(Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern 
und für den Anfangsbuchstaben des 
Namens (Stelle 9) nur ein Großbuch- 
stabe (ohne Umlaute) zugelassen. 
Fehlernummer: DSKN082 

 

Die Bereichsnummer (Stellen 1-2) ist 
auf Zulässigkeit zu prüfen. 
Zulässig sind die Nummern „02“ - „04“, 
„08“ - „21“, „23“ - „26“, „28“, „29“, „38“, 
„39“, 
„42“ - „44“, „48“ - „61“, „63“ - „66“, „68“, 
„69“, „78“ - „82“ oder „89“. 
Fehlernummer: DSKN084 

 

Das Geburtsdatum muss grundsätzlich 
logisch richtig sein. 

 

Zum Aufbau des Geburtsdatums siehe 
Gemeinsames Rundschreiben “Ge- 
meinsames Meldeverfahren der Kran- 
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslo- 
senversicherung” in der gültigen Fas- 
sung. Fehlernummer: DSKN086 
 

Die letzte Ziffer der Versicherungs- 
nummer ist die Prüfziffer; sie ist auf 
Richtigkeit zu prüfen. 
Die Prüfziffer der Versicherungsnum- 
mer wird wie folgt gebildet: 

Der Buchstabe wird durch eine 
zweistellige Zahl ersetzt, welche die 
Position des Buchstabens im Al- 
phabet (01 bis 26) kennzeichnet. 
Die Ziffern der damit zwölfstelligen 
Nummer werden - an der ersten 
Stelle beginnend - mit den Faktoren 
2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 
multipliziert. 
Von den Produkten werden die 
Quersummen gebildet. Die Quer- 
summen werden addiert. Die Sum- 
me wird durch 10 dividiert. Der ver- 
bleibende Rest ist die Prüfziffer. 
Die zweistellige Verschlüsselung des 
Buchstabens wird wieder durch den 
Buchstaben ersetzt; die Versi- 
cherungsnummer besteht damit aus 
elf Informationsstellen und einer 
Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen. 

Fehlernummer: DSKN088 
 

VSNR nur zulässig bei GD = 00, 01, 96, 
97, 98 
Fehlernummer: DSKN090 
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Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 
078-092 015 an M BBNR-KK 

BBNRKK 
Betriebsnummer des 
Verursachers (Kranken- 
kasse) des Daten- 
satzes (8 Stellen links- 
bündig mit nachfolgen- 
den Leerzeichen). 
nnnnnnnn 

Es ist nur die Betriebsnummer einer 
Krankenkasse zulässig. 
Bei Abgabegrund 96, 97 und 98 ist 
auch die Betriebsnummer einer 
Datenannahmestelle zulässig. 
Fehlernummer: DSKN140 

 093-112 020 an m AKTENZEICHEN- 
KK 
AZ-KK 

Dieses Feld steht dem 
Verursacher (Kranken- 
kasse) zur Verfügung. 
(z.B. bisherige Kran- 
kenversichertennum- 
mer) 

Es sind nur druckbare Zeichen („keine 
hexadezimalen Verschlüsselungen“) 
zugelassen 
Tabelle der druckbaren Zeichen siehe 
Gliederungspunkt 5 
Fehlernummer: DSKN160 
Bei Meldungen mit GD 96, 97 und 98 ist 
beliebiger Inhalt zugelassen (z.B. BN 
Empfänger analog BBNREP). 

 
 

113-122 010 an m KV-NR 
KV-NR 

Die vom 
Gesamtsystem 
KVNR vergebene 
Krankenversicherten- 
nummer 

Bei Meldung der Krankenkassen bzw. 
der weiteren Kostenträger nach § 362 
SGB V mit  
GD = 00 und 01 und bei Meldung des 
Gesamtsystems KVNR GD = 15, 25 und 
98 ist nur Grundstellung zulässig. 
Bei Meldungen des Gesamtsystems KVNR 
mit GD = 40 und 41 sowie 96 und 97 ist 
auch Grundstellung zulässig. 
Fehlernummer: DSKN180 
 
Es ist nur eine gültige 
Krankenversichertennummer zulässig. 
Prüfzifferberechnung siehe Anlage 1 
der „Richtlinie zum Aufbau und 
Verfahren zur Vergabe einer 
Krankenversichertennummer nach § 290 
SGB V“. 
Fehlernummer: DSKN200 
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123-154 032 an M Datensatz ID 
DS-ID 

Eindeutige 
Kennzeichnung des 
Datensatzes durch den 
Ersteller 
 

Es sind nur Buchstaben (ohne 
Umlaute), Ziffern, Leerzeichen, 
Punkte, Bindestriche oder 
Schrägstriche zulässig. 
Fehlernummer: DSKN210 
 
Bei Meldungen der Krankenkassen bzw 
der weiteren Kostenträger nach § 362 
SGB V (VFMM = „KNTVS“) muss bei der 
Annahmeprüfung die Datensatz ID im 
Gesamtsystem KVNR eindeutig sein und 
darf nicht mehrmals verwendet werden. 
Fehlernummer: DSKNv60 
 
Bei Abgabegrund 00 bis 05: Stellen 1-4 
der Datensatz-ID müssen den Stellen 5-
8 (Seriennummer) des “IK anfragende 
KK“ entsprechen. 
Fehlernummer: DSKN214 
 
 

155-155 001 an m Storno- 
Kennzeichen 
SKZ 

Kennzeichen 
Stornierung einer bereits 
abgegebenen Meldung. 
J = Storno 
BLANK = kein Storno  
 

Es sind nur Blank (Leerzeichen)  
oder „J“ zur Kennzeichnung einer 
Stornomeldung zulässig. 
Fehlernummer: DSKN220 
 
 
Wenn DS-IDU gesetzt, darf bei GD = 01, 
02, 03 ,04 und 05 das Feld SKZ nicht 
leer sein: 
Fehlernummer: DSKN224 
 
Bei GD = 00 sowie 40, 41 und 96, 97, 98 
nur Grundstellung zulässig 
Fehlernummer: DSKN226 
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156-187 032 an m Datensatz ID 
Ursprungs-
meldung 
DS-IDU 

Datensatz-ID des 
ursprünglich 
übermittelten 
Datensatzes 

Es sind nur Buchstaben (ohne 
Umlaute), Ziffern, Leerzeichen, 
Punkte, Bindestriche oder 
Schrägstriche zulässig. 
Fehlernummer: DSKN230 
 
Bei Stornomeldungen der 
Krankenkassen (VFMM = „KNTVS“) 
bzw. der weiteren Kostenträger nach § 
362 SGB V muss bei der 
Annahmeprüfung im Gesamtsystem 
KVNR die Datensatz ID 
Ursprungsmeldung die Datensatz ID 
einer vorausgegangenen Meldung 
enthalten. 
Fehlernummer: DSKNv65 
 

188-196 009 n M IK anfragende KK 
IKKK 

Haupt-IK des 
Verursachers  
(Krankenkasse) 

Es ist nur das Haupt-
Institutskennzeichen einer 
Krankenkasse zulässig. 
 
Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN240 
 
Die letzte Ziffer des 
Institutionskennzeichens ist die 
Prüfziffer; sie ist gemäß 
„Gemeinsames Rundschreiben 
Institutionskennzeichen (IK)“ unter 
gkv-datenaustausch.de vom 
24.03.2015 auf Richtigkeit zu prüfen. 
Fehlernummer: DSKN242 
 

Bei Meldungen mit GD = 96, 97 und 98 ist 
nur Grundstellung zulässig. 
Fehlernummer: DSKN244 
 

197-204 008 n m KVNR Nutzungs- 
beginn/ende 
KNBE 

Datum des KVNR- 
Nutzungsbeginns bzw. 
-Nutzungsendes  
Form: jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN250 

 

Das Datum muss logisch richtig 
sein. 
Fehlernummer: DSKN252 

 
Nur zulässig bei Meldung der 
Krankenkassen bzw. weiteren 
Kostenträger nach § 362 SGB V mit GD = 
01, 02, 03, 04, 05 und bei Meldung des 
Gesamtsystems KVNR GD = 23, 27, 34, 
35, 40 und 41. 
Fehlernummer: DSKN254 
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205-213 009 n m IK letzte KVNR 
verwendende KK 
IKLE 
 

Haupt-IK der 
Krankenkasse, die die 
KVNR als letztes in 
Verwendung hatte.  

Es ist nur das Haupt-
Institutskennzeichen einer 
Krankenkasse zulässig. 
 
Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN260 
 
Nur zulässig bei Meldung des 
Gesamtsystems KVNR mit GD = 23, 26, 
27, 28, 32, 34, 35 
Fehlernummer: DSKN262 
 
 

214-229 016 an m Fallkennzeichen 
FKZ 

Vom Gesamtsystem 
KVNR vergebenes 
Kennzeichen für 
Klärfälle zwischen 
den Krankenkassen 
bzw. den weiteren 
Kostenträgern nach  
§ 362 SGB V  

Fallkennzeichen nur zulässig bei  
GD = 23, 26, 27, 28, 32 

Fehlernummer: DSKN270 
 
Stellen 1-4 des Fallkennzeichens 
müssen „IKV-“ enthalten. 

Fehlernummer: DSKN272 
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230-237 008 n m Bedingtes KVNR- 
Nutzungsende 
KNNE 

Datum des bedingten 
KVNR- 
Nutzungsendes  
Form: jhjjmmtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: DSKN280 

 

Das Datum muss logisch richtig 
sein. 
Fehlernummer: DSKN282 
 
 
Nur zulässig bei Meldungen des 
Gesamtsystems KVNR mit GD = 27, 
wenn IK anfragende KK (IKKK) = IK 
letzte KVNR verwendende KK 
(IKLE) und Datum des bedingten 
KVNR- Nutzungsendes (KNNE) >= 
Datum des KVNR- Nutzungsbeginns 
(KNBE). 
Fehlernummer: DSKN284 

 

Daten zum Fehlersachverhalt 
Xxx-xxx     Es folgen ggf. ein oder 

mehrere Datenbaustei- 
ne DBFE – Fehler ge- 
mäß den Angaben in 
dem Feld FEKZ. Die 
Anzahl der Fehler- 
Datenbausteine ergibt 
sich aus dem Feld 
FEAN. 

Ist der eingehende Datensatz fehlerhaft 
(FEKZ im DSKN = „1“), wird keine 
Längen- und Fehlerprüfung durchge- 
führt. 

Die Länge des festen Teils von dem 
Datensatz DSKN (237 Stellen) ist mit 
der Länge des gemeldeten Datensat- 
zes abzugleichen. 
Fehlernummer: DSKN910 
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2.1  Datenbaustein: DBFE – Fehler 

 
Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = 
Leerzeichen n   = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K  = Pflichtangabe, soweit bekannt  k   = Kannangabe 
M  = Mussangabe  m  = Mussangabe unter Bedingungen 

 
Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen/Fehlernummer 

Datenbaustein-Fehler (DBFE) 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
Kennung, um welchen 
Datensatz es sich han- 
delt 
DBFE 

Keine Prüfung 

005-076 072 an M Fehler 
FE 

Fehlernummer 7 Stel- 
len plus 1 Leerzeichen 
plus Fehlertext (z.B.: 
xxxxxxx BBNREP un- 
zulässig) 

Keine Prüfung 
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3 NCSZ – Nachlaufsatz 
 

Zeichendarstellung: 
an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = 
Leerzeichen n   = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null 
K  = Pflichtangabe, soweit bekannt  k   = Kannangabe 
M  = Mussangabe  m  = Mussangabe unter Bedingungen 

 

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des 
Abschnittes 4 verwiesen. 

 

Stellen Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung Prüfungen 
001-004 004 an M KENNUNG 

KE 
Kennung des Nachlauf- 
satzes 
NCSZ 

Zulässig ist nur „NCSZ“. 
Fehlernummer: NCSZv01 

 

Zulässig ist nur die Datenlänge 63. 
Fehlernummer: NCSZv99 

005-009 005 an M VERFAHRENS- 
MERKMAL 
VFMM 

Merkmal, um welche 
Art von Datenaus- 
tausch es sich handelt: 
siehe Beschreibung 
Vorlaufsatz 

Gleicher Inhalt wie Feld 
VERFAHRENSMERKMAL im Vorlauf- 
satz. 
Fehlernummer: NCSZv10 

010-024 015 an M ABSENDER
NUMMER 
ABSN 

Es ist die 
Absendernummer 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Erstellers der Datei – 
vormals 
BBNR-ABSENDER) 
. 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

Gleicher Inhalt wie Feld 
ABSENDERNUMMER im 
Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv20 

025-039 015 an M EMPFAENGER
NUMMER 
EPNR 

Es ist die 
Absendernummer des 
Empfängers der Datei 
einzutragen 
(Betriebsnummer des 
Empfängers der Datei 
– vormals BBNR-
EMPFAENGER). 
 
nnnnnnnn 
8 Stellen linksbündig 
mit nachfolgenden 
Leerzeichen 

Gleicher Inhalt wie Feld 
EMPFAENGERNUMMER im 
Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv30 

040-047 008 n M DATUM- ER 
STELLUNG 
ED 

Datum der Erstellung 
der Datei in der Form: 
jhjjmmtt 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv45 

 

Gleicher Inhalt wie Feld DATUM- 
ERSTELLUNG im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv40 

048-053 006 n M LFD-DATEI-NR 
DTNR 

Dateifolgenummer 
000001 – 999999 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv55 

 

Gleicher Inhalt wie Feld LFD-DATEI- 
NR im Vorlaufsatz. 
Fehlernummer: NCSZv50 
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054-061 008 n M ANZAHL- 
SAETZE 
ZLSZ 

Anzahl der erstellten 
Datensätze (ohne Vor- 
und Nachlaufsätze) 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv65 

 

Zulässig ist die Zahl, die mit der Anzahl 
der gezählten Datensätze ohne Vor- 
und Nachlaufsätze übereinstimmt. 
Fehlernummer: NCSZv60 

062-063 002 n M VERSIONS-NR 
VERNR 

Versionsnummer des 
Nachlaufsatzes 
01 – 99 

Zulässig sind nur numerische Zeichen. 
Fehlernummer: NCSZv75 

 

Zulässig ist nur der W ert „01“ bis zur 
Bekanntgabe einer neuen Versions- 
nummer. 
Fehlernummer: NCSZv70 
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4 Fehlerkatalog 
 
Allgemeines 

 
Aufbau der Fehlernummern: 

 
Stellen 01 – 04  Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter 

Sachverhalt aufgetreten ist. 
 

Stelle   05 – 05  Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus 
der allgemeinen Prüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische 
Fehlernummer. 
In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen 
Spitzenverbandes der Krankenkassen oder des Gesamtsystems 
Krankenversichertennummer überlagert: 
A  AOK-Bundesverband 
D  Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
E  Verband der Angestellten-Krankenkassen e. 

V./Arbeiter- Ersatzkassen-Verband e. V. 
H  Hinweise 
I  IKK-Bundesverband 
K  Knappschaft 
L  Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
Z  Gesamtsystem KVNR 

 
Stellen 06 – 07  Fehlernummer 

Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der 
Fehlernummer der allgemeinen Prüfung. 
Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer 
anwender- spezifischen Prüfung. 

 
Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend 
geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die 
Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen. 
Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprü- 
fung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge). 
Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen. Auf diesen 
Sachverhalt wird mit der neunten Fehlernummer DSKN920 hingewiesen. 

 
Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier 
aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die 
Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem 
Anwender selbst zu realisieren. 
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VOSZ 
 

Fehlernummer Text 
Daten- 
satz/ 
-baustein 

Nummer 

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01 2 3 4 5 6 7 7 
90 0 0 0 0 0 0 2 

VOSZ v01  KENNUNG ungleich VOSZ 
Im Feld Kennung des Vorlaufsatzes ist nur VOSZ zugelassen 

VOSZ v10  VERFAHRENSMERKMAL unzulässig 
Das Verfahrensmerkmal ist unzulässig 

VOSZ v20  ABSENDERNUMMER nicht zugelassen 
Der Absender ist nicht zum maschinellen Verfahren 
zugelassen 

VOSZ v30  EMPFAENGERNUMMER nicht zulässig. 
Die im Feld Empfängernummer angegebene Absendernummer des 
Empfängers entspricht nicht der Absendernummer des zulässigen 
Empfängers. 

VOSZ V32  EMPFAENGERNUMMER nicht zugelassen 

VOSZ v40  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 

VOSZ v44  DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch/gegen Verarb.Datum fehlerhaft 
Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist unlogisch, 
größer als das Verarbeitungsdatum oder liegt mehr als 6 Monate 
davor 

VOSZ v50  LFD-DATEI-NR nicht numerisch 
Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen 
Zulässig 

VOSZ v52  LFD-DATEI-NR nicht lückenlos aufsteigend 
Die Laufende-Datei-Nummer ist nicht lückenlos aufsteigend 

VOSZ v70  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 

VOSZ v72  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig 

VOSZ v99  Länge VOSZ falsch 
Für den Vorlaufsatz ist nur eine Länge von 105 Zeichen zulässig 
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DSKN – Teil 1 
– 

 
Fehlernummer Text 

Daten- 
satz/ 
-baustein 

Nummer 

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01 2 3 4 5 6 7 7 
90 0 0 0 0 0 0 2 

DSKN 004  KENNUNG unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ) 
Die Kennung des Datensatzes (DSKN) weicht vom Verfahrensmerkmal 
aus dem Vorlaufsatz ab 

DSKN 020  ABSENDERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) 
Im Feld Absendernummer ist eine unzulässige 
Absendernummer angegeben 

DSKN 030  EMPFAENGERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) 

DSKN 032  EPNR unzulässig 

DSKN 040  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 

DSKN 042  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 02 zulässig 

DSKN 050  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 

DSKN 052  DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch 
Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum 

DSKN 054  DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum 
Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist größer als das 
Verarbeitungsdatum 

DSKN 056  DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch 
Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch 
falsch 

DSKN 060  FEHLER-KZ nicht numerisch 
Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig 
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DSKN – Teil 2 
– 

 
 

Fehlernummer Text 
Daten- 
satz/ 
-baustein 

Nummer 

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01 2 3 4 5 6 7 7 
90 0 0 0 0 0 0 2 

DSKN 062  FEHLER-KZ ungleich 0 – 1 
Als Fehler-Kennzeichen sind nur die Werte 0 bis 1 zulässig 

DSKN 070  FEHLER-ANZAHL nicht numerisch 
Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig 

DSKN 072  FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0 
Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 
0 gemeldet wird 

DSKN 074  GD (Abgabegrund) nicht numerisch 

DSKN 076  GD (Abgabegrund) unzulässig 

DSKN 078  GD=05 nur zulässig, wenn SKZ = J  
 

DSKN 082  VSNR unvollständig/enthält unzulässige Zeichen 
Das Feld Versicherungsnummer ist unvollständig oder enthält 
unzulässige Zeichen 

DSKN 084  VSNR unzulässige Bereichsnummer 
Das Feld Versicherungsnummer enthält eine unzulässige 
Bereichsnummer 

DSKN 086  VSNR (Geburtsdatum) unzulässig 
Das Feld Versicherungsnummer enthält ein unlogisches bzw. 
unzulässiges Geburtsdatum 

DSKN 088  VSNR – Prüfziffer falsch 
Die Prüfziffer der im Feld Versicherungsnummer angegebenen 
Nummer ist falsch 

DSKN 090  VSNR nur zulässig bei GD = 00, 01, 96, 97, 98. 

DSKN 140  BBNR-KK enthält keine zul. Betriebsnummer (KKNR oder WL-Stelle) 

DSKN 
 

 

 

 

 

 

 

160  AZ-KK enthält keine druckbaren Zeichen. Es sind nur druckbare 
Zeichen zugelassen. 
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DSKN – Teil 3 – 
 

Fehlernummer Text 
Daten- 
satz/ 
-baustein 

Nummer 

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01 2 3 4 5 6 7 7 
90 0 0 0 0 0 0 2 

DSKN 180  Im Feld KV-NR bei GD 00, 01, 15, 25 und 98 nur Grundstellung 
zulässig. 

Bei GD = 40 und 41 sowie 96 und 97 ist auch Grundstellung 
zulässig. 
 
 

DSKN 200  Feld KV-NR muss eine gültige KV- Nr. beinhalten 

DSKN 210  Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, 
Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. 
 

DSKN 214  Stellen 1-4 der Datensatz-ID müssen den Stellen 5-8 
(Seriennummer) des “IK anfragende KK“ entsprechen 
 
 

DSKN 220  Es sind nur Blank (Leerzeichen) oder „j“ zur Kennzeichnung einer 
Stornomeldung zulässig. 
 

DSKN 224  Wenn DS-IDU gesetzt, darf bei GD = 01, 02 ,03 ,04, und 05 das 
Feld SKZ nicht leer sein: 
 
 

 DSKN 226  Bei Meldung GD = 00 sowie 40, 41 und 96, 97, 98 ist nur 
Grundstellung zulässig. 
 

DSKN 230  Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, 
Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. 
 

DSKN 240  Im Feld IK anfragende KK sind nur numerische Zeichen zulässig. 

DSKN 242  Die Prüfziffer der im Feld „IK anfragende KK“ angegebenen 
Nummer ist falsch. 

DSKN 244  Bei Meldungen mit GD = 96, 97 und 98 ist nur Grundstellung 
zulässig. 
 

DSKN 250  Im Feld KVNR Nutzungsbeginn/ende sind nur numerische Zeichen 
zulässig. 

DSKN 252  Das Feld KVNR Nutzungsbeginn/ende enthält ein unlogisches 
Datum.  
 

DSKN 254  Nur zulässig bei Meldung der Krankenkassen bzw. weiteren 
Kostenträger nach § 362 SGB V mit GD = 01, 02, 03, 04, 05 und bei 
Meldung des Gesamtsystems KVNR GD = 23, 34 und 35. 
 

DSKN 260  Im Feld IK letzte KVNR verwendende KK sind nur numerische 
Zeichen zulässig. 

DSKN 262  Nur zulässig bei Meldung des Gesamtsystems KVNR mit GD = 23, 26, 
27, 28, 32, 34, 35 
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DSKN 270  Fallkennzeichen ist nur zulässig bei GD = 23, 26, 27, 28, 32. 
 

DSKN 272  Stellen 1-4 des Fallkennzeichens müssen „IKV-“ enthalten. 

 

DSKN 280  Zulässig sind nur numerische Zeichen. 

DSKN 282  Das Datum muss logisch richtig sein. 
 

DSKN 284  Nur zulässig bei Meldungen des GS KVNR mit GD = 27, wenn IK 
anfragende KK = IK letzte KVNR verwendende KK und Datum 
bedingtes KVNR-Nutzungsende >= Datum KVNR-Nutzungsbeginn. 

DSKN 910  Gesamtlänge DSKN einschließl. der angeh. Datenbausteine falsch. 

DSKN 920  Datensatz enthält mehr als 9 Fehler. Prüfung abgebrochen. 

DSKN v01  KE (Kennung) ist ungleich „DSKN“ 

DSKN v05  VF (Verfahren) ist ungleich „KNVER“ 

DSKN v10  ABSENDERNUMMER unzulässig 

DSKN v50  FEHLER-KZ > 0, FEAN ungleich 1 bis 9 

DSKN v52  Fehleranzahl ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler 

DSKN v60  Die Datensatz ID muss im Gesamtsystem KVNR eindeutig sein und 
darf nicht mehrmals verwendet werden. 
 

DSKN v65  Die Datensatz-ID Ursprungsmeldung muss die Datensatz ID einer 
vorausgegangenen Meldung innerhalb des Gesamtsystems KVNR 
enthalten. 
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NCSZ  
 

Fehlernummer Text 
Daten- 
satz/ 
-baustein 

Nummer 

Stellen 
0000 
1234 

000 
567 

0 
8 
01 2 3 4 5 6 7 7 
90 0 0 0 0 0 0 2 

NCSZ v01  KENNUNG ungleich NCSZ 
Im Feld Kennung des Nachlaufsatzes ist nur NCSZ zugelassen 

NCSZ v10  VERFAHRENSMERKMAL ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Verfahrensmerkmal muss identisch mit dem Feld 
Verfahrensmerkmal des Vorlaufsatzes sein 

NCSZ v20  ABSENDERNUMMER ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Absendernummer muss identisch mit dem Feld 
Absendernummer des Vorlaufsatzes sein 

NCSZ v30  EMPFAENGERNUMMER ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Empfängernummer muss identisch mit dem Feld 
Empfängernummer des Vorlaufsatzes sein 

NCSZ v40  DATUM-ERSTELLUNG ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Datum-Erstellung muss identisch mit dem Feld Datum- 
Erstellung des Vorlaufsatzes sein 

NCSZ v45  DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch 
Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig 

NCSZ v50  LFD-DATEI-NR ungleich Inhalt im VOSZ 
Das Feld Laufende-Datei-Nummer muss identisch mit dem Feld 
Laufende-Datei-Nummer des Vorlaufsatzes sein 

NCSZ v55  LFD-DATEI-NR nicht numerisch 
Im Feld Laufende-Datei-Nummer sind nur numerische Zeichen 
zulässig 

NCSZ v60  ANZAHL-SAETZE fehlerhaft 
Die Angabe im Feld Anzahl Datensätze ist fehlerhaft, zulässig 
ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz 

NCSZ v65  ANZAHL-SAETZE nicht numerisch 
Im Feld Anzahl Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig 

NCSZ v70  VERSIONS-NR nicht zugelassen 
Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig 

NCSZ v75  VERSIONS-NR nicht numerisch 
Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig 

NCSZ v99  Länge NCSZ falsch, Abbruch 
Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig 
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5 Tabelle der druckbaren Zeichen 

 
Zeichen Code nach 

DIN 66 003 DRV 
Bezeichnung 

   
" " 20 Leerzeichen 
"!" 21 Ausrufungszeichen 
""" 22 Anführungszeichen 
"#" 23 Nummernzeichen 
"$" 24 Dollar 
"%" 25 Prozent 
"&" 26 kommerzielles Und 
"'" 27 Apostroph 
"(" 28 runde Klammer auf 
")" 29 runde Klammer zu 
"*" 2A Stern 
"+" 2B plus 
"," 2C Komma 
"-" 2D Bindestrich 
"." 2E Punkt 
"/" 2F Schrägstrich 
"0" - "9" 30 - 39 Ziffern 0 – 9 
":" 3A Doppelpunkt 
";" 3B Semikolon 
"<" 3C kleiner als 
"=" 3D gleich 
">" 3E größer als 
"?" 3F Fragezeichen 
"§" 40 Paragraph 
"A" - "Z" 41 – 5A Großbuchstaben A – Z 
"Ä" 5B Großbuchstabe Ä 
"Ö" 5C Großbuchstabe Ö 
"Ü" 5D Großbuchstabe Ü 
"^" 5E Zirkumflex 
"_" 5F Unterstreichung 
"`" 60 Gravis 
"a" - "z" 61 – 7A Kleinbuchstaben a – z 
"ä" 7B Kleinbuchstabe ä 
"ö" 7C Kleinbuchstabe ö 
"ü" 7D Kleinbuchstabe ü 
"ß" 7E scharfes ss 

 
Alle anderen Codierungen werden durch Leerstelle (X’20) ersetzt. 


